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Braunbär erlegt

Liechtensteinischer 
Prinz im Visier 
der Ermittlungen

RUMÄNIEN/LIECHTENSTEIN Mehreren 
Medienberichten zufolge soll Prinz 
Emanuel von und zu Liechtenstein 
zu Unrecht einen Braunbären in Ru-
mänien erschossen haben. In den 
sozialen Medien sorgte das Thema 
über Landesgrenzen hinweg für Em-
pörung. In Rumänien sind Bären ge-
schützte Tiere, ausser es handelt 
sich um ein Problemtier, das enorme 
Schäden anrichtet oder Menschen in 
Lebensgefahr bringt. Für ein solches 
Tier wurde, gemäss mehreren Medi-
enberichten, eine Sondergenehmi-
gung zur «Entnahme aus der Natur» 
erteilt. Erlegt wurde dann aber, so 
der Vorwurf der Naturschützer von 
«Agent Green», nicht der besagte 
Problembär (ein weibliches, eher 
kleines Tier), sondern ein stattli-
cher, 17 Jahre alter Braunbär, der 
sich noch dazu in einer «Natura 
2000»-Region in den Karpaten auf-
hielt. Beim Schützen soll es sich um 
Prinz Emanuel von und zu Liechten-
stein handeln. Der Besitzer der Rie-
gersburg in der Steiermark soll zwar 
die Abschussgenehmigung erhalten 
haben, statt der Problembärin aber 
den männlichen, grossen Braunbä-
ren erlegt haben. Der Vorwurf der 
Tierschützer: Der Trophäe wegen. 
Das rumänische Ministerium hat Un-
tersuchungen eingeleitet, Beamte 
haben den möglichen Tatort unter-
sucht. Viele Fragen seien aber noch 
offen, heisst es in den Medien: Dem-
nach kümmert sich normalerweise 
die örtliche Jägerschaft um den Ab-
schuss von Problemtieren. Wie kam 
also der Prinz aus der Steiermark 
zur Abschussgenehmigung in Rumä-
nien und wie kann ein erfahrener 
Schütze ein weibliches, kleines Tier 
mit einem männlichen «Riesen» ver-
wechseln? Auf Schloss Vaduz hiess 
es gestern auf Anfrage von Radio L, 
dass es sich um eine private und per-
sönliche Angelegenheit von Prinz 
Emanuel von und zu Liechtenstein 
handelt, deren Hintergründe dem 
Fürstenhaus nicht bekannt sind und 
zu der es deshalb keine Stellung 
nehmen kann. Das Fürstenhaus be-
tonte jedoch, dass der Respekt vor 
der Natur zu den Grundanliegen des 
Hauses zählt und ein zentrales Ele-
ment des Bekenntnisses der Familie 
zur ökologischen und sozialen Nach-
haltigkeit ist.  (red)

Bedarf an Sachwaltern steigt weiter
Vertretung Der Sach-
walterverein war auch im 
vergangenen Jahr gefordert. 
Der Bedarf nimmt weiter 
zu und der Verein befindet 
sich an der Kapazitätsgrenze.

VON DANIELA FRITZ

Seit fast zehn Jahren unterstützt der 
Sachwalterverein Menschen mit ei-
ner geistigen Behinderung, psychi-
schen Krankheit oder Demenz, in fi-
nanziellen und rechtlichen Angele-
genheiten. Die Sachwalter überneh-
men für diese Menschen die gesetzli-
che Vertretung. Der Bedarf stieg seit 
der Gründung im Herbst 2011 stetig. 
«Die steigenden Klientenzahlen ha-
ben dafür gesorgt, dass wir unsere 
Kapazitätsgrenze per Ende 2020 er-
reicht beziehungsweise leicht über-
schritten haben», schreibt Präsiden-
tin Martina Haas im Jahresbericht. 
Dies betont auch Geschäftsstellen-
leiter Josef Thaler.

128 Klienten im Jahr 2020
Im vergangenen Jahr betreute der 
Verein 128 Klienten, ein Plus von 10 
Prozent. Die Zahl der Neuzugänge 
befindet sich mit 22 Personen wei-
terhin auf hohem Niveau. Zu ver-
zeichnen waren zudem elf Abgänge, 
wobei die Klienten in sechs Fällen 

gestorben sind. Bei vier Klienten 
wurde das Verfahren eingestellt, bei 
einer Person übernahm ein Angehö-
riger die Aufgaben. 
Insgesamt führten die Mitarbeiten-
den des Sachwaltervereins 130 Bera-
tungen per Mail, Telefon oder in 
persönlichen Gesprächen, etwa 300 
Arbeitsstunden wurden dafür ver-
anschlagt. 

Für Junge braucht es Alternativen
Die Hälfte der Betreuten ist zwi-
schen 31 und 60 Jahre alt, hier ist 
auch der grösste Zuwachs zu ver-
zeichnen. Bei den 18- bis 30-Jährigen 
stieg die Zahl der Klienten zwar nur 
gering. Der Verein bemerkt aber, 
dass vermehrt Sachwalterschafts-
verfahren für junge Erwachsene 
 eröffnet werden.
Geschäftsstellenleiter Josef Thaler 
sieht dies kritisch: «Die Praxis zeigt, 
dass eine errichtete Sachwalter-
schaft einem jungen Mensch zu viel 
aus der Hand nimmt und nur sehr 
schwer wieder aufgehoben wird.» 
Junge Menschen in einer Krise sollen 
Hilfe und Unterstützung in der Über-
gangszeit in ein selbstständiges Le-
ben erhalten, sie sollten aber mög-
lichst lernen, das Leben selbst zu 
meistern. «Es kann nicht sein, dass 
mit Eintritt in die Volljährigkeit eine 
Sachwalterschaft eingerichtet wird 
und diese bis ans Lebensende Be-
stand hat», so Thaler. Es gebe oft gu-

te Möglichkeiten, junge Menschen in 
der Übergangszeit in ein selbststän-
diges Leben mit entsprechenden 
Hilfsangeboten zu begleiten.
Deshalb würde der Sachwalterver-
ein schon bei einem Clearing-Auf-
trag nach Alternativen Ausschau 
halten, wie beispielsweise naheste-
hende Personen, die als Sachwalter 
fungieren können. 60 solcher Clea-
ring-Aufträge führte der Verein im 
vergangenen Jahr durch. Diese wer-
den vom Gericht bei einem hängigen 
Sachwalterschaftsverfahren verge-
ben. Der Verein klärt mit den Betrof-
fenen und deren Umfeld ab, welche 
Unterstützung nötig ist. Diese Über-
legungen dienen dann dem Gericht 
zur Entscheidungsfindung. Es legt 
auch fest, welche Aufgaben der 
Sachwalter hat und was die betroffe-
ne Person selbst erledigen darf und 
kann. Ziel sei es, die Sachwalter-
schaft zielgerichtet und nicht über-
bordend einzusetzen. 

Mangel an Sozialarbeitern
Thaler möchte in diesem Zusam-
menhang auch mit einem Vorurteil 
aufräumen: Die gesetzliche Vertre-
tung einer Person gebe dem Sach-
walter zu keiner Zeit das Recht, über 
den Aufenthaltsort seiner Klienten 
zu bestimmen. Sachwalter müssten 
das Wohl und den Wunsch der be-
troffenen Person fördern und gleich-
zeitig die medizinische und soziale 

Betreuung sicherstellen. Auch ge-
mäss der UN-Behindertenrechtskon-
vention, die Liechtenstein 2020 un-
terzeichnet hat, darf eine behinder-
te Person ihren Aufenthaltsort selbst 
wählen. Sie darf nicht verpflichtet 
werden, in besonderen Wohnfor-
men zu leben.
«Die dafür benötigte Assistenz in 
Form von Betreuung und Sozialar-
beit ist eine seit Jahren geforderte 
Massnahme, die ausgebaut werden 
muss, um diesem Anspruch gerecht 
zu werden», fordert Thaler. Der Be-
darf an sozialer ambulanter Betreu-
ung, Unterstützung und Hilfsange-
boten sei in den vergangenen Jahren 
deutlich gestiegen. Gleichzeitig wur-

den laut Thaler die Ressourcen der 
aufsuchenden Erwachsenensozial-
arbeit zu wenig ausgebaut und feh-
len nun.
Einen Erfolg konnte der Verein 2020 
hingegen bei den Vorsorgevollmach-
ten verbuchen. Die Zahl der gericht-
lich hinterlegten Vorsorgevollmach-
ten steigt, heisst es im Jahresbericht. 
Damit kann man rechtzeitig festle-
gen, wer persönliche und finanzielle 
Angelegenheiten regelt, wenn man 
selbst nicht mehr dazu in der Lage 
ist. Anscheinend haben dank Pande-
mie mehr Menschen über eine sol-
che Vollmacht nachgedacht. Der 
Sachwalterverein hat zudem einiges 
an Öffentlichkeitsarbeit investiert. 

Quelle: Jahresbericht 2020 des Sachwaltervereins; Grafik: «Volksblatt», df
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Streit eskalierte im Rausch:
Messerattacke in Linie 12 vor Gericht
Aus dem Gericht Eine tätliche Auseinandersetzung in einem Linienbus zwischen Buchs und Schaan beschäftigte neben 
weiterer Vergehen am Mittwoch das Kriminalgericht in Vaduz. Für den Angeklagten endete der Tag mit einem Schuldspruch.

VON SEBASTIAN ALBRICH

«Er hat ein Messer!»: Mit 
dieser Erkenntnis er-
reichte die Eskalation 
im Linienbus 12 von 

Buchs nach Schaan am 5. Dezember 
ihren Höhepunkt. Festzustellen, wie 
es soweit kam und was danach ge-
schah, war am Mittwoch Ziel des Kri-
minalgerichts. Der 28-Jährige, der das 
Messer zückte, musste deswegen auf 
der Anklagebank Platz nehmen. Die 
Anschuldigung: Versuchte schwe-
re absichtliche Körperverletzung, 
 Nötigung, Drogenbesitz und -konsum 
sowie Sachbeschädigung im Zuge ei-
nes anderen Zwischenfalls. 
Zeugen gab es genug, denn der Bus 
war an diesen Tag gut gefüllt. Was 
diese jedoch gesehen und gehört ha-
ben und in welcher Reihenfolge sich 
alles abspielt haben soll, unter-
schied sich abhängig der jeweiligen 
Positionen im Bus aber teilweise 
stark. 

Eskalation nach Einmischung
Anhand der einzelnen Aussagen 
kristallisierte sich für das Gericht 
dennoch ein Ablauf der Busfahrt he-
raus, die auch der Anklage der 
Staatsanwaltschaft entsprach: So 
war der Angeklagte bereits am Bus-
bahnhof in Buchs aufgefallen, weil 
er sich mit einem anderen Mann 
stritt. Eine Konfrontation, die sich 
auch im Bus fortsetzte, bis der Bus-
fahrer einschritt und beide vor der 
Abfahrt aus dem Bus verwies. 
Der stark angetrunkene und unter 
Drogeneinfluss (Cannabis und Ben-
zodiazepin) stehende Angeklagte 
fand jedoch seinen Weg zurück in 
den Bus und liess sich im hinteren 
Teil neben einem anderen jungen 
Mann nieder – immer noch aufge-
bracht und sichtlich betrunken, wie 
sein Sitznachbar aussagte. Auf den 
gegenüberliegenden Sitzen spielte 
währenddessen ein 17-jähriges Mäd-
chen neben ihrer Freundin mit dem 
Handy. In der Annahme, dass sie ihn 
filmten, nötigte er sie, das Handy 
wegszustecken, da er es sonst kaputt 
mache. Zusätzlich soll er ihnen noch 
mit «Abstechen» gedroht haben. An 
den Zwischenfall konnte sich der 

28-jährige Angeklagte – ganz anders 
als die Mädchen und sein Sitznach-
bar – vor Gericht nicht erinnern. Der 
Sitznachbar habe nach eigenen An-
gaben auch eingegriffen und den 
Anklagten aufgefordert, die Mäd-
chen in Ruhe zu lassen und sich zu 
beruhigen. So machte er sich aber 
selbst zum Ziel. 
Nachdem er länger beschimpft wur-
de, ist es dem Sitznachbar zu viel ge-
worden. Er packte den Angeklagten 
am Genick. Ein Fehler, wie er vor 
Gericht angab, denn dadurch wurde 
die Konfrontation körperlich. Der 
Angeklagte sei daraufhin aufgestan-
den und habe ein Klappmesser gezo-
gen. Etwas, das sein Kontrahent zu-
erst gar nicht registriert hatte. Ein 
weiterer Fahrgast machte durch ei-
nen Ausruf auf das Messer aufmerk-
sam, mit dem der 28-jährige Ange-
klagte kurz darauf versuchte, auf 
sein Gegenüber einzustechen. Der 
junge Schweizer konnte jedoch trotz 
der beengten Verhältnisse im Bus 
ausweichen, bevor ein anderer Fahr-
gast den Angeklagten weiter nach 
vorne drängte. 
Dieser gab wiederum an, sich nur 
gewehrt zu haben. Den jungen 
Schweizer habe es gestört, dass der 
Anklagte laut telefoniert hat, wes-
halb er ihn am Genick packte. In sei-
nem Herkunftsland Somalia sei das 
eine extrem beleidigende Geste, er-
klärte der anerkannte Geflüchtete: 
«Es heisst, du bist nichts wert. Du 
bist mein Sklave.» Erst nachdem er 
seinen Sitznachbar mehrfach aufge-

fordert hatte, ihn loszulassen, habe 
er das Messer gezogen. Eine Ausle-
gung der Abläufe, die jedoch keiner 
der Zeugen bestätigen konnte.

Weitere Konfrontation in Schaan
Mit der Trennung der beiden Kon-
trahenten war der Zwischenfall je-
doch noch nicht zu Ende. Der Bus-
fahrer hatte bereits die Polizei alar-
miert und fuhr ohne Zwischenstopp 
zum Bahnhof Schaan, wo er schliess-
lich alle Fahrgäste ausstiegen liess, 
um zu verhindern, dass sich im Bus 
weitere Panik ausbreitet. Dort be-
merkte der junge Schweizer, dass er 
doch nicht allen Stichen ausweichen 
konnte und eine leichte Schnittver-
letzung am Bein erlitt. Noch bevor 
die Polizei eintraf, folgte er dem An-
geklagten, um ihn zur Rede zu stel-
len. Ein weiterer Fehler, wie der 
Zeuge vor Gericht eingestand. Denn 
der 28-Jährige habe daraufhin er-
neut versucht, mit dem Messer zuzu-
stechen und habe schliesslich einen 
grossen Stein nach ihm geworfen, 
der ihn nur knapp am Kopf verfehlt 
habe. Den Steinwurf stritt der Ange-
klagte nicht ab, das Messer habe er 
jedoch nicht noch mal gezogen. 
Nach siebenstündiger Verhandlung 
stand schliesslich neben einem po-
tenziellen Schuldspruch, auch noch 
die Einweisung in eine Anstalt für 
abhängige Rechtsbrecher im Raum. 
Laut fachmedizinischem Gutachten 
hat der Angeklagte nämlich ein mas-
sives Drogen- und Alkoholproblem. 
Nicht nur konsumierte er schon seit 

Langem Cannabis und Medikamen-
te, seit 2019 ist er auch heroinabhän-
gig – wofür er am Mittwoch ebenfalls 
angeklagt war. Von der Sucht wolle 
er nach eigenen Angaben auch los-
kommen – was wiederum die bei ihm 
sichergestellten Metadon-Tabletten 
erkläre. Laut Sachverständiger wäre 
für den psychologischen Entzug eine 
Unterbringung in einer geschlosse-
nen Anstalt notwendig. Auch, da er 
in berauschtem Zustand zwar zu-
rechnungsfähig sei, aber ein hohes 
Aggressionspotenzial aufweise. Was 
auch seine einschlägigen Vorstrafen 
sowie die zusätzlich angeklagte 
Sachbeschädigung zeigen, bei der er 
das Auto eines Kollegen komplett de-
molierte, nachdem ihn dieser nicht 
nach Sargans fahren wollte. Unbe-
handelt stelle er für sich selbst und 
andere eine Gefahr dar und habe 
 eine hohe Chance rückfällig zu 
 werden, so die Sachverständige. 

Klarer Schlussstrich
Dieser Einweisung machte jedoch 
das Urteil des Gerichts einen Strich 
durch die Rechnung. Es bestand kein 
Zweifel an der Schuld. So sprach der 
Senat den 28-Jährigen in allen Punk-
ten schuldig. Während er für die 
Suchtmittelvergehen eine Geldbusse 
von 1000 Franken erhielt, wurde er 
für die versuchte schwere Körperver-
letzung, die Nötigung und die Sach-
beschädigung zu einer Freiheitsstra-
fe von 18 Monaten verurteilt. Da das 
Gericht gleichzeitig die bedingten 
Strafen von drei weiteren Verurtei-
lungen aufhob und in unbedingte 
umwandelte, kamen noch einmal 
neun und zwei Monate sowie ein 
Geldstrafe von 300 Franken hinzu. 
Somit muss der junge Mann nun für 
29 Monate in den regulären Strafvoll-
zug. Eine Unterbringung in eine An-
stalt für abhängige Rechtsbrecher ist 
nämlich nur bei Strafen bis maximal 
zwei Jahre möglich. «Eine Verlänge-
rung der Bewährungsfristen wäre in 
diesen Fällen nicht sinnvoll gewe-
sen», erklärte der vorsitzende Rich-
ter. Der Senat hätte es aber als sinn-
voller erachtet einen klaren Schluss-
strich zu ziehen und danach mit der 
Resozialisierung zu beginnen. Das 
Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

 (Foto: Michael Zanghellini)
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